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Der neue Schweizerische Republikaner. MMîL.W
Herausgegeben von Ufteri.

Mittwoch, den 6 May!8oi. Fünftes Quartal. Den 16 Floréal IX.

Vollziehungs-Nath.
Beschluß vom 29. April.

Der Vollz. Rath der einen und untheilbaren helve-

tischen Republik — In Erwägung, daß einige Muni-
iipalitäten, denen in den Gesetzen vom 17. Okt. 1798,
vom ;i. Ienner und i;. Hornung 1799, vom 15.
Decbr. igoo und vom 5. Ienner igoi enthaltenen Vcr-
fügungen zuwider, sich unterfangen haben, die Verrich-
tungen, welche ihnen durch das neue Finanzspstem in
Betreff des Bezngs der Abgaben auferlegt sind, von
sich abzulehnen;

In Erwägung, wie sihr dringend einerfeits die Bc-
dürfnisse der Republik sind, und welche Verantwortlich-
keit anderseits diejenigen Beamten auf sich laden, die
den Staat in dem gegenwärtigen Zeitpunkte der Gefahr
der Anarchie bioßsreilen, indem sie, es sey aus bösem
Willen oder aus Nachläßigkcit, der Organisation der
Finanzen Hindernisse in den Weg legen;

In Erwägung, daß eine solche Widersetzlichkeit qe-
gen die Gesetze, wenn sie geduldet würde, die gänzliche
Ansiölung der Staatsverwaltung zur nothwendigen Folge
haben müßte;

beschließt:
». Der Regierungsstatthalter für den Hauptort des

Cantons und der Distriktsstatthalter sür die Gemein-
den des Distrikts, wird, nach Empfang des gegen-
wärligcn Beschlusses, diejenige Munizipalität, wel.
che sich den Gesetzen, Beschlüssen und Anleitungen,

^dic das Auflagensystem für -8°o ausmachen, nicht
unterwerfen würde, ausserordentlich zufammenberu-
fen und auffordern, sich auf der Steile zu erklären,
ob sie ohne Verzug zu der durch jene Gesetze und
Beschlüsse verordneten Organisation und Beziehung
der Abgaben vorschreilen, oder aber andere Bürger,

welche unter ihrer Aufsicht und Verantwortlichkeit
ihre daherigen Pflichten erfüllen würden, ernenne«
wollen.

2. Im Falle der Weigerung oder einer ausweichende«

Antwort, wird der Regierungsstatthalter die Dermal-
tungskammer und den Obereinnehmcr sogleich ver-
sammeln und innerhalb 24 Stunden dem Finanz-
minister eine erforderliche Anzahl Bürger entweder

aus der Gemeinde selbst oder aus andern Gemein-
den vorschlagen» um durch sie die Munizipalität m
Betreff der Beziehung der Abgaben zu ersitzen Sott-
ten aber auch diese vorgeschlagenen Bürger sich die-

scm Geschäfte nicht Unterzichen wollen, so ist der

Finanzminister bevollmächtigt, zur Organisation
einer eigenen Commißion zu.schreiten.
Diese ernannten Bürger, so wie diejenigen Glied r
der Munizipalität oder die durch sie angestellten,
welche sich der Erfüllung der Gesetze und Beschlüsse

über die Abgaben unterziehen/ sollen aus dem Pro«
bukt der den Munizipalitäten durch die Art. 109,
110, m und 124 des Beschlusses vom 10. Hör»
nung zuerkannten Prozenten und Bußen besoldet»

und ihre Bezahlung auf den vorläufigen Bericht der

Einnehmer durch den Finanzminister auf einen für
sie befriedigenden Fuß bestimmt und der Ucberschuß

zu Gunsten der Gemeinde verwendet werden.

4. Diejenigen Munizipalitäten, welche nach der Auf-
forderung des Regierungs- oder Unterstatlhalters
in ihrem Ungehorsam und auf ihrer Weigerung be-

harren, sollen als Uebcrlrcter der Gesetze gerichtlich
belangt werden.

5. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt und sogleich in
der ganzen Republik öffentlich bekannt gemacht und

angeschlagen werden.

Folgen die Unterschriften.
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